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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Beauftragung des
Fachbüros ILB Dr. Rönitzsch GmbH mit dem Durchführungskonzept und dessen Umsetzung
mit Unterstützung der Verwaltung.

Sachverhalt:

Die Umsetzung des Masterplans wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 18.05.2022
gemäß der Beschluss-Vorlage 6640/2021 beschlossen.

Zur Prüfung der geänderten Förderrichtlinien und daraus resultierenden technischen
Anpassungen in der Ausstattung, wird fachtechnische Unterstützung benötigt. Gleiches gilt
für die Aufstellung der Unterlagen für den Förderantrag.

Das Förderprogramm hat eine befristete Laufzeit und endet mit dem 31.12.2027, weshalb
eine zeitnahe weitere Bearbeitung erforderlich ist.

Da das Fachbüro ILB bereits den Masterplan auftragsgemäß ausgearbeitet hat, ist eine
Vergabe an ein anderes Fachbüro nicht zu empfehlen und wird aufgrund der fehlenden
Vorkenntnisse unwirtschaftlich.

Daher empfehlen wir seitens der Verwaltung die Beauftragung gemäß dem vorliegenden
Angebot seitens ILB Dr. Rönitzsch GmbH.

Finanzielle Auswirkungen:

Auf der Haushaltsstelle 5411100 Gemeindestraßen – 52339001 Unterhaltung
Straßenbeleuchtung stehen ausreichende Mittel zur Verfügung.

Familienverträglichkeit:
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in
der Stadt Mayen?

Keine

Demografische Entwicklung:
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar
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 die Geburtenrate
 die Lebenserwartung
 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung)

und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen?

Keine

Barrierefreiheit:
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit?

Keine

Innovativer Holzbau:
Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk
errichtet werden:
Ja: Nein: Entfällt:

Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima:
Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei
Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und
Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO2-Bilanz von zu beschaffenden Produkten
geprüft / verglichen?

keine

Anlagen:

01 Honorarangebot Durchführungskonzept
02 Allgemeine Geschäftsbedingungen ILB Dr. Rönitzsch GmbH
03 Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte
04 Referenzschreiben Schüttorf-Emsbüren
05 Referenzschreiben Garbsen
06 Referenzschreiben Neustadt
07 Referenzschreiben Lindau


